
Sachstandbericht zur Umsetzung der EU – DLR bei der Stadt Rheine im Rat 
der Stadt Rheine am 15.12.2009

Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG 
des Europäischen 

Parlamentes und des Rates 
vom 12. Dezember 2006

über Dienstleistungen im Binnenmarkt
(EU – Dienstleistungsrichtlinie)

(EU – DLR)

Gültig auch für die Stadt Rheine: 

ab 28. 12. 2009



Intention der EU -DLR

Wahrnehmung der Niederlassungs-
freiheit

• durch Dienstleistungserbringer 
• Erleichterung des freien 

Dienstleistungsverkehrs 



Intention der EU -DLR

Abwicklung aller Verfahren und 
Formalitäten

• problemlos
• aus der Ferne
• elektronisch



Umsetzung der EU – DLR bei 
der Stadt Rheine

Was bedeutet das für die Stadt 
Rheine?
Diese Frage kann nur im Kontext der 
wesentlichen Elemente und der 
Beteiligten der EU – DLR beantwortet 
werden



Wesentliche Elemente der 
EU – DLR

• Elektronische Abwicklung

• Richtlinienrelevante Dienstleistungen

• Genehmigungsfiktion



Wesentliche Elemente der 
EU – DLR

Elektronische Abwicklung



Wesentliche Elemente der 
EU – DLR

Richtlinienrelevante Dienstleistungen
Grundsätzlich alle Verfahren, die erforderlich sind ,
damit der Dienstleister seine Tätigkeit aufnehmen 
und ausüben kann, z.B.
• Berufsanerkennung
• Gewerbeanmeldung
• Eintragung in die Handwerksrolle
• Bauvorlagenberechtigung
• Anerkennung von Sachverständigen
• im Einzelfall auch baurechtliche Genehmigungen



Wesentliche Elemente der 
EU – DLR

Richtlinienrelevante Dienstleistungen
sind nicht:
• Arbeitsrecht
• Steuerrecht
• Bestimmte Dienstleistungen, z.B.

Gesundheitsdienstleistungen
• Daseinsvorsorge
• Glücksspiele
• Verkehrsdienstleistungen
• hoheitliche Tätigkeiten



Wesentliche Elemente der 
EU – DLR

Genehmigungsfiktion

3 Monate?

1 Monat?

X Wochen?



Beteiligte im Kontext der 
EU – DLR

• Dienstleister in der EU

• Dienstleistungsempfänger 

• Einheitlicher Ansprechpartner (EA)

• Zuständige Stelle (ZS)



Beteiligte im Kontext der 
EU - DLR

Dienstleister in der EU



Beteiligte im Kontext der 
EU - DLR

Dienstleistungsempfänger



Beteiligte im Kontext der 
EU – DLR

Einheitlicher Ansprechpartner

Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in  
Nordrhein – Westfalen (EA-Gesetz NW) 

vom 8. Dezember 2009

• Kreise
• Kreisfreie Städte

Die Zahl 18 (von 54) soll nicht überschritten werde n



Beteiligte im Kontext der 
EU – DLR

Einheitlicher Ansprechpartner
Auswirkungen auf die Stadt Rheine:
• wir sind nicht EA
• wir gehören zum „EA – Münsterland“

• Kreis Borken
• Kreis Coesfeld
• Kreis Steinfurt
• Kreis Warendorf
• Stadt Münster
• Stadt Hamm

67 Städte und Gemeinden
mit 1,77 Mio. Einw.



Beteiligte im Kontext der 
EU – DLR

Einheitlicher Ansprechpartner

• wir sind zuständige Stelle und bekommen
Vorgaben vom Kreis Steinfurt und dem EA in
Warendorf

• wir müssen unsere Hausaufgaben machen

Auswirkungen auf die Stadt Rheine:

Was bedeutet das konkret?



Die Rolle der Stadt Rheine im Kontext 
der EU - DLR

EA

Stadt Rheine
als zuständige
Stelle =

ZS



Die Rolle der Stadt Rheine im Kontext 
der EU - DLR

EA

Stadt Rheine
als zuständige
Stelle =

ZS



Die Rolle der Stadt Rheine im Kontext 
der EU - DLR

Stadt Rheine – ZS -

Virtuelle
Poststelle

Sichere,
Verschlüsselte
Kommunikation

Ordnungsamt

Bauamt

Amt X
EA

Genehmigungsfiktion

Verantwortlichkeiten



Umsetzung der  EU – DLR bei 
der Stadt Rheine

Stufe 1.:   bis 28. 12. 2009

• Bereitstellung einer elektronisch erreichbaren
Adresse bei der Gemeinde als zuständige Stelle (ZS)
mit der Möglichkeit, mit dem EA sicher zu 
kommunizieren

• Bereitstellung eines Formularservers
• Bereitstellung der vom EA geforderten Leistungs-

beschreibungen und sonstigen spezifischen Faktoren

Stufenkonzept:



Umsetzung der  EU – DLR bei 
der Stadt Rheine

Stufe 1.:   bis 28. 12. 2009

Mitteilung an den Kreis Steinfurt über die Einricht ung 

eines örtlichen Koordinators

In kleineren Gemeinden oft das Ordnungamt

Bei der Stadt Rheine: Zunächst Fachbereich 7 
„Interner Service“ – Frau Stiepel



Umsetzung der  EU – DLR bei 
der Stadt Rheine

Stufe 2.:   nach dem 28. 12. 2009

Zitat vom „Modernen Staat“ am 24. und 25. 
11. 2009 in Berlin:

„Die eigentliche Arbeit zur Umsetzung der EU 
– DLR beginnt in den Gemeinden erst nach 
dem 28. 12. 2009“



Umsetzung der  EU – DLR bei 
der Stadt Rheine

Stufe 2.:   nach dem 28. 12. 2009
• Systematische Prozessanalyse und Prozess-

optimierung
• Systematischer Ausbau von Dokumenten –

Management – Funktionen (DMS)
• Strukturierte Workflows (Abbildung von
Geschäftsprozessen,Einrichtung und Überwachung
von Mahn- und Sperrfristen, Abbildung von Ent-
scheidungswegen, etc.)

• Revisionssichere Archivierung der Dokumente



Umsetzung der  EU – DLR bei 
der Stadt Rheine

Stufe 2.:   nach dem 28. 12. 2009

Dokumentenmanagementsystem (DMS) als Element der
EU – DLR und Grundlage für eine effektive und effizi ente 
Stadtverwaltung



Umsetzung der  EU – DLR bei 
der Stadt Rheine

Stufe 2.:   nach dem 28. 12. 2009

Dringender Handlungsbedarf bei der Stadt Rheine
• das DMS ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft
• erfordert konzeptionelles und technisch operatives 
Vorgehen

• erfordert personelle Ressourcen

Vorschlag zum Stellenplan 2010




